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Berichtspflichten werden
abgebaut

Viele Berichtspflichten werden ganz
abgeschafft.
Turnusmäßige Routineberichte werden
abgeschafft, sodass nur noch bei einem
besonderen Anlass berichtet werden muss. 

Größere Genehmigungsverfahren werden
gestrafft, Infrastrukturprojekte schneller
realisiert: Erörterungstermine und eine „frühe
Öffentlichkeitsbeteiligung“ entfallen
grundsätzlich. 
Anträge, die wiederholt gestellt werden,
werden künftig einfacher und schneller neu
genehmigt. 
Rückendeckung für Verwaltungsmitarbeiter:
wer einen Fehler begeht, wenn er bei der
Ermessensausübung eine bürgerfreundliche
Lösung sucht, muss keine Angst vor
disziplinarischen Maßnahmen haben.

Die wichtigsten Informationen Auf einen Blick

Schnellere und mutigere
Verwaltung

Schneller in den Arbeitsmarkt
Wir führen eine Genehmigungsfiktion bei
der Prüfung ausländischer Berufs-
abschlüsse ein.
3 Monate nach Vorliegen der vollständigen
Unterlagen gilt die Anerkennung als erteilt. 

Nachweispflichten werden
abgebaut

Vor einer Berufsabschlussprüfung krank
geworden? Ärgerlich genug. In den meisten
Fällen braucht es jetzt kein Attest mehr. 
Viele Dokumente muss man nicht mehr
nachweisen. Sondern nur bei Bedarf
vorweisen können.  
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Vereinfachungen beim
Pflanzenschutz

Schulungspflichten werden gestrichen.

Schluss mit  Verweisen auf den
„Stand der Technik“

„Stand der Technik“ sind nach der
Rechtsprechung die Regeln privater
Normungsgremien wie etwa des DIN. Diese
Normen wirken über den gesetzlichen
Verweis damit selbst wie Gesetze. Weil sie
dynamisch weiterentwickelt werden,
verändern sich auch die Anforderungen an
die Unternehmen ständig. Wir streichen die   
Verweise und beenden diesen
Automatismus. 
Auch Behörden dürfen künftig in Auflagen
nicht einfach pauschal auf solche
umfangreichen Regelwerke verweisen.

Entschlackung des
Abwasserrechts

Kommunen müssen die Abwasserkanäle
seltener kontrollieren – das spart Zeit, Geld
und Bürokratie.
Die Regelungen zur Führung des
Betriebshandbuchs werden vereinfacht.
Erleichterungen gibt es bei der Anerkennung
von Laboren und Prüfern.
Die Zertifizierung von Fachunternehmen für
Kleinkläranlagen wird durch einen
Fachkundenachweis ersetzt.



Kabinettsausschuss
Entbürokratisierung

Stabsstelle 
Entbürokratisierung

Landesvertretung Brüssel
Wiesbaden

Weitere
Informationen finden Sie hier:

Wiesbaden

Sounding BoardBündnis gegen
Bürokratie

Bürokratiemelder
digital oder telefonisch
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